
Zweifel an der Weisung des Schulleiters
Beitrag von „kleiner gruener frosch“ vom 6. Dezember 2020 21:18

§36 heißt auf gut Deutsch: wenn du Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Anweisung hast, musst
du dagegen renommstrieren.

Wenn der Schulleiter die Anweisung dann bestätigt, führst du sie aus.

Kl.gr.Frosch
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